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Gedankenpapier 
zu Funktionen und Aufgaben eines ‚Amtes für Integration‘ 
 
‚Integrationspolitik als strategisches Ziel von Kommunen‘ (Zitat der KGSt - Kom-
munale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung) 

„Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund findet in den Städ-
ten und Gemeinden statt. Dabei wird das Leben in den Kommunen in den nächsten Jahren 
noch multiethnischer und interkultureller. Diese Entwicklung beinhaltet enorme Chancen wie 
Risiken… 
Integrationspolitik gehört nicht nur zu den zentralen gesamtgesellschaftlichen und gesamt-
staatlichen Aufgaben, sondern zu den strategischen Zielen aller Kommunen. Zukünftige so-
ziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungsperspektiven werden von den Erfolgen die-
ser Integrationspolitik abhängen.  
Die Defizite als Folgen unterbliebener oder mangelhafter Aktivitäten werden die Kommunen 
unmittelbar spüren.“ 1   

  
Um die praktische Notwendigkeit einer städtischen Amtes für Integration zu illustrie-
ren, werden im Folgenden beispielhaft ein paar mögliche Themenfelder beschrieben, bei 
denen ein Amt für Integration koordinierend, beratend, unterstützend etc. aktiv werden kann 
und muss.  

 

Beispiel: Gesellschaftliche Teilhabe und politische Teilhabe 

• Köln hat eine 2000-jährige Geschichte der Zuwanderung und ist stolz darauf eine vielfäl-
tige Stadt mit unterschiedlichen Milieus und Ethnien zu sein. Dieser weltoffene Charakter 
macht die Stadt als Wirtschaftsstandort, als Touristenmagnet und für Studierende attrak-
tiv.  

• !!! Es darf daher in Köln keinesfalls passieren, dass bei einzelnen Bevölkerungsgruppen 
das Gefühl entsteht sie wären Bürger 2. Klasse und hätten auf kommunaler Ebene weni-
ger Rechte und Partizipationsmöglichkeiten als andere Bürger/-innen der Stadt. 

!!! Es darf nicht sein, dass z.B. einzelne Stadtgebiete ohne jede demokratisch gewählte 
Interessenvertretung ist – teilweise weil die dort seit Jahrzehnten lebenden Bürger/-innen 
kein Wahlrecht haben (z-B. Nicht-EU-Bürger), teils weil sie das Wahlrecht nicht nutzen. 

Es ist z.B. sicherzustellen, dass alle Bürger/-innen dieser Stadt die Möglichkeit haben bei den verschiedenen 
städtischen Vorhaben in die Planungs- und Entscheidungsprozesse miteingebunden zu werden.  
Falls bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht teilnehmen können bzw. erkennbar nicht teilnehmen, muss ein 
Amt für Integration in Kooperation mit der jeweiligen Fachdienststelle die Gründe hinterfragen und im Inte-
resse an einem Zusammenhalt der Gesellschaft geeignete Strategien der Einbindung der Personengruppe 
der Migranten zu überlegen und umzusetzen (z.B. Einbindung von und über Migrantenselbstorganisationen 
und Glaubensgemeinschaften, fremdsprachige Flyer und Informationsveranstaltungen etc. pp.) 

 

 

                                                 
1 KGSt: Management kommunaler Integrationspolitik – Strategie und Organisation – Bericht Nr. 
7/2005, S. 9 



Beispiel: Interkulturelle Öffnung der kommunalen Institutionen 

• Zuwanderung - und diese wird sich in Zeiten der Globalisierung noch verstärken – ist ein 
unumkehrbarer Fakt. Bereits jetzt haben 32 % aller Kölner/-innen und 50 % aller unter 
18-jährigen Kölner/-innen einen Migrationshintergrund.  
Die Tendenz ist steigend. 
 

• !!! Es darf nicht sein, dass Angebote der Stadt wie  
- kulturelle Einrichtungen (Museen, Schauspielhaus etc.),  
- soziale Einrichtungen (Bürgerhäuser, Ambulante Dienste, Alteneinrichtungen etc.)  
- Beratungsangebote (Ehe-, Erziehungs-, Gesundheitsberatungsstellen etc.)  
- Bildungsangebote der Volkshochschulen, 
- usw. 
von einer zusehends kleiner werdenden ‚einheimischen’ Bevölkerungsgruppe genutzt 
werden und Migrant/-innen hier keinen Zugang finden oder nutzen. 

 
Die städtischen Fachdienststellen müssen sich angesichts des demographischen Wandels hinterfragen, 
ob sie sich ausreichend darauf eingestellt haben, bzw. was erforderlich sein könnte, dass die städtischen 
Einrichtungen und Angebote von allen Kölner/-innen genutzt werden (Stichworte: kultursensibler Um-
gang mit Bürgern; kultursensible Altenpflege; mehrsprachige Information über Zugänge zum Verwal-
tungssystem zur Verhinderung von Krisen im Bereich Familie, Wohnen etc.). 
Ein Amt für Integration hat hier die Fachdienststellen zu beraten, gute Beispiele aus anderen Städten 
vorzustellen und partnerschaftlich gemeinsame Konzepte und Strategien zu erarbeiten.  

 

Beispiel: Aktive Einbeziehung der Migrantenselbstorganisationen und Glaubensgemein-
schaften 

• Es haben sich im Laufe der Jahre in Köln über 70 Migrantenselbstorganisationen und 
über 70 Glaubensgemeinschaften gegründet. Diese Organisationen und Vereine stel-
len für viele Migrant/-innen einen wichtigen Bezugspunkt dar. 
 

• !!! Es darf nicht passieren, dass sich die Migrantenselbstorganisationen und Glau-
bensgemeinschaften gesellschaftlich ‚abkoppeln’ und eine Art Eigenleben ohne Be-
zug zu stadtgesellschaftlichen Fragen zu führen. Die Gründung von Migranten-
selbstorganisationen und Glaubensgemeinschaften darf nicht das Ergebnis einer feh-
lenden Aufnahmebereitschaft der Stadtbevölkerung sein.  
 
Die Potenziale der Migrantenselbstorganisationen und Glaubensgemeinschaften als Multiplikatoren in ih-
rer Community und im Stadtraum müssen genutzt werden (z.B. zu Informationen über Beratungs-, Sport- 
und Kulturangebote, aber auch Stadtteilaktivitäten etc.). Gleichzeitig müssen diese zu den Möglichkeiten 
von Vereinsstrukturen und einer Finanzierung, sowie der Erlangung von Fördermitteln etc. beraten wer-
den. 
Ein Amt für Integration muss hier als Ansprechpartner und Vermittler handeln. Im Eigeninteresse der 
Stadt müssen die Potenziale der Migrantenselbstorganisationen und Glaubensgemeinschaften als Multi-
plikatoren in ihre Communities hinein, zur Gestaltung des sozialen Zusammenlebens im Stadtteil, zur 
Betreuung von muslimischen Flüchtlingen in Flüchtlingsheimen etc. genutzt werden. 

 

Beispiel: Nutzung der Potentiale der heranwachsenden Kinder und Jugendlichen 

• Im Interesse an einer guten wirtschaftlichen und kulturellen Zukunft unserer Stadt 
müssen alle hier lebenden Kinder und Jugendlichen einen optimalen Zugang zu un-
serem Bildungssystem haben.  

• !!! Es müssen die natürlichen spezifischen Potenziale der bikulturell und bilingual 
aufwachsenden Kinder genutzt werden 
- durch die aktive Förderung der natürlichen Zwei- und Mehrsprachigkeit vom Kinder-
garten an. 
Es darf nicht passieren, dass die vorhandenen Potenziale von Kinder und Jugendli-
chen von Migrant/-innen nicht genutzt werden, weil 



- z.B. die Lehrer/-innen aufgrund von Unwissenheit und Vorurteilen keinen Zugang zu 
ihren Schüler/-innen mit Migrationshintergrund finden, ihnen nichts zutrauen und sie 
nicht angemessen fördern. 

Die Herangehensweise an dieses Thema ist bislang vorwiegend defizitorientiert. Hier ist Paradigmen-
wechsel in Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen und Bürgerhäusern erforderlich. Ein Amt für In-
tegration muss Träger beraten und gute Beispiele vorstellen, welche eine Potenzialorientierte Herange-
hensweise möglich macht. 

 

Beispiel: Sozialer Frieden in der Stadt 

• Köln hat eine 2000-jährige Geschichte der Zuwanderung und ist stolz darauf eine 
vielfältige Stadt mit unterschiedlichen Milieus und Ethnien zu sein. Köln ist stolz auf 
seine klare Positionierung gegen Rechtsradikalismus z.B. mit ‚Arsch huh‘-Konzerten 
und kreativen Demonstrationen gegen Rechts. Dieses Engagement wird über die 
Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen.  

• !!! Ein zentrales Thema rechtspopulistischer bzw. rechtsextremer Parteien ist die Zu-
wanderung. Es darf nicht übersehen werden, dass in Köln eine rechtspopulistische 
Partei in den Stadtrat gewählt wurde.  

Alle hier genannten Maßnahmen sollen dazu beitragen die Argumente rechtspopulistischer Parteien und 
Gruppierungen richtig zu stellen und das tolerante Klima in dieser Stadt zu erhalten.  
Ein Amt für Integration hat mit einer vielfältigen und differenzierten Öffentlichkeitsarbeit in Form von Ver-
öffentlichungen, Veranstaltungen, Ressehintergrundgesprächen etc. darauf zu achten, dass rechtspopu-
listische Propaganda gegen Migranten, in Köln nicht auf fruchtbaren Boden fällt.   

 

Beispiel: Städtische Meinungsbildung zu ‚Schlagwort-Diskussion‘ und Auswertung von Stu-
dien zum Thema Integration  

• Es gibt in Deutschland seit vielen Jahren immer wieder aufflackernd, sehr kontrovers 
geführte polarisierende öffentlichen Diskurse zum Thema ‚Zuwanderung‘ oder ‚Integ-
ration‘.  
Parallel dazu gibt es von unterschiedlichsten Stellen geförderte und finanzierte Stu-
dien, Untersuchungen und Fachveröffentlichungen Themen der Zuwanderung und In-
tegration.  

• !!! Es darf nicht sein, dass Mitarbeiter/-innen der Verwaltung ihre Kenntnisse und Ein-
stellungen zum Thema Integration aus der Boulevardpresse beziehen und ihr tägli-
ches Verwaltungshandeln danach ausrichten. 
!!! Es darf nicht sein, dass Erkenntnisse von aufwändigen und teuren Studien zum 
Thema nicht auf ihre Relevanz für Kölner Themen ausgewertet werden. 
 

Ein Amt für Integration muss – ggfls. gemeinsam mit den Fachdienststellen - eine Meinungsbildung in-
nerhalb der Verwaltung zu Schlagworten des Boulevards herbeiführen (z.B. bei Fragen wie ‚Was hat es 
mit Parallelgesellschaften auf sich?‘; ‚Ist es richtig, dass Kopftuchträgerinnen im öffentlichen Dienst z.B. 
im ASD arbeiten?‘; ‚Wie stellt sich die Stadt zum Zuzug von Neu-EU-Bürgern aus Rumänien und Bulga-
rien – was machen andere Städte?‘; ‚Was ist mit Moscheeneubauten in Köln?‘; ‚Was wollen Sinti oder 
Roma Gruppen, wenn sie im Stadtgebiet ihre Wohnwägen aufstellen, wie gehen andere Städte und 
Länder damit um?‘ etc.),  
Ein Amt für Integration muss die Fülle der umfangreichen Studien und Fachveröffentlichungen zentral 
sichten, bewerten und den betroffenen Fachdienststellen (z.B. Jugendamt wg. Studien zur Mehrspra-
chigkeit; Wohnungsamt wg. Untersuchungen zur Diskriminierung am Wohnungsmarkt; Personalamt wg. 
Auswertung anonymisierter Bewerbungsverfahren; Ordnungsamt wegen Stellplätzen für Sintis etc. pp.) 
in geeigneter Form zur Verfügung stellen. 

 



Beispiel: Fördermittel für integrationsrelevante Projekte – Informationen über Projekte 

• Es gibt gerade im Bereich ‚Migration und Integration‘ eine große Fülle von Projektför-
dermöglichkeiten auf EU-, Bundes- und Landesebene bzw. durch Stiftungen etc.. 

• !!! Es darf angesichts knapper Kassen nicht sein, dass diese Fördermöglichkeiten 
nicht berücksichtigt und genutzt werden. 

Ein Amt für Integration muss diese Fördermöglichkeiten zentral (z.B. regelmäßig durch Internetrecher-
che) sichten, die betreffenden Fachdienststellen darüber informieren und gemeinsam die Sinnhaftigkeit 
und Umsetzungsmöglichkeiten bewerten. Ein Amt für Integration muss Hilfestellung bei der Beantragung 
und Abrechnung geben. 

 

 

Beispiel: Gesundheit für die Stadt 

• Es besteht das Interesse an einer ‚gesunden’ Stadt.  

• !!! Es darf nicht sein, dass Informationen  
- z.B. für Kinder über Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen (z.B. Kinderlähmung), 
- z.B. für Erwachsene über  Warnungen vor Grippewellen etc., 
- z.B. für Senior/-innen über die Möglichkeiten des Einsatzes von Pflegekräften zur 
Verhinderung von Heimeinweisungen 
die Community der Kölner Migrant/-innen schlecht oder gar nicht erreicht. 
!!! Es darf nicht sein, dass 
- aufgrund von Sprachproblemen Migrant/-innen von Ärzten unzureichend oder falsch 
behandelt werden (mit allen daraus möglichen Folgen wie chronischen Erkrankun-
gen, Arbeitsunfähigkeit etc.). 
 

Siehe Beispiel: Interkulturelle Öffnung der kommunalen Institutionen  

 

Beispiel: Koordination der Integrationsmaßnahmen in Köln 

• In Köln werden unterschiedlichste integrationsfördernden Maßnahmen von unter-
schiedlichen Trägern durchgeführt. Diese wiederrum werden von unterschiedlichen 
Stellen EU, Bund (z.B. Integrationskurse), Land (z.B. Integrationszentren), Kommune 
und teilweise von den freien Trägern selbst finanziert. 

• !!! Es darf angesichts knapper Kassen nicht sein, dass diese Maßnahmen nicht auf-
einander abgestimmt werden, um z.B. Doppelangebote zu verhindern und Synergie-
effekte zu nutzen. 

 

Ein Amt für Integration muss zentral alle integrationsfördernden Maßnahmen im Blick haben (siehe In-
terkulturelles Maßnahmenprogramm) und versuchen Doppelstrukturen zu vermeiden, Angebote zu koor-
dinieren, um Doppelangebote und falsche Schwerpunktsetzungen bzw. eine ‚Integrationsindustrie‘ zu 
verhindern.  

 

 

 

 

 

 

 



Der Auftrag eines ‚Amtes für Integration‘ 
Ein ‚Amt für Integration‘ begleitet (als Querschnittsdienststelle) im Gesamtthemenfeld ‚De-
mographischer Wandel der Gesellschaft‘ das Einzelthema ‚demographischer Wandel durch 
Zuwanderung‘. 

Eine ‚Amt für Integration‘ zeichnet dafür verantwortlich, die stadtgesellschaftliche Entwick-
lung dieses demographischen Prozesses beobachtend und analysierend zu begleiten und in 
Kooperation mit den jeweiligen Fachdienststellen geeignete Maßnahmen anzuregen und zu 
initiieren, um den sozialen Frieden dieses Prozesses in der Stadt sicher zu stellen und ein 
Auseinanderdriften der verschiedenen Communities in der Stadt zu verhindern.   

  
Das Ziel eines ‚Amtes für Integration‘  
ist eine vorausschauende, aktivierende und unterstützende Integrationsarbeit um 

• die Potenziale von Migrant/-innen für die Weiterentwicklung der Stadt zu nutzen, 
• die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt der Stadt zu erhalten und weiter zu fördern, 
• die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Migrant/-innen sicherzustellen (‚Will-

kommenskultur‘). 
 

 
Die Aufgabe eines ‚Amtes für Integration‘ 
Ein ‚Amt für Integration‘ 

• unterstützt und berät die Verwaltung bei speziellen Fragen des demographischen 
Wandels durch Zuwanderung, 

• entwickelt gemeinsam mit den jeweiligen Fachämtern (Kooperationspartnerschaften) 
die Umsetzung zielgerichteter Maßnahmen zur angemessenen und potentialorientierten 
Begleitung eines Wandels, 

• koordiniert und vernetzt städtische Integrationsmaßnahmen (im Sinne des Leitbildes – 
'Konzept zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft'), 

• überprüft und berichtet fortlaufend den Stand der gleichberechtigten Teilhabe durch ein 
Integrationsmonitoring (Interkulturelles Maßnahmenprogramm), 

• etc. pp. 

 

 


